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XI. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

v " 
des Bundesministers für Unterricht Dr. P i f f I - Per c e v i c 

auf die Anfrage der Abgeordneten R 0 b a k und Genossen, 

betreffend .. Gastschulbeiträge kroatisohsprechender Gemeinden im Burgenland. 

-.-.- ..... -

Die schriftliche Anfrage Nr. 381/J-NR/67, die die Abgeordneten 

R 0 b a k und Genossen am 27. Oktober 1967 an mich richteten, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

. Die gegenwärtige Gesetzeslage gibt dem Bundesministerium für 

Unterricht keine Höglichkeit, Gemeinden Zuwendungen zukommen zu lassen, 

durch welche die ihnen erwachsenden Gastschulbeiträge refundiert werden. 

Im Burgenlandbesteht eine kroatische und eine ungarische 

l'Jinderheit. Die geltende Regelung auf dem Gebiete des Hinderheitenschul­

wesens enthält,§ 7 des Burgenländischen Landesschulgesetzes 1937, 

LGB1.Nr. 40, der' (ausgenommen den Abs. 7 dieser Bestimmung) durch ·.Art. 

VII Abs. 1'des Dundesverfassungsgesetzes vom 18. Juli 1962, BGBl.Nr.215, 

in Bundesrecht transformiert worden ist. 

Gem~iß § 7 Abs. 3 leg.cit. ist die Minderheitensprache Unterrichts­

sprache,' wenn'nach der letzten Volkszählung mehr als 70 % der Bewohner 

der betreffenden Gemeinde der l'linderheit angehören; sowohl die Staats­

sprache als auch die Minderheitssprache ist Unterrichtssprache (gemischt­

sprachige Schulen), wenn 30 bis 70 % der Ninderheitangehören; wenn 

weniger als 30 % der,l'dnderheit angehören, ist die Staatssprache Unter­

richtsprache. 

Gemäß § 7 Abs. ,7 leg.cit. sind Schüler deutscher Nuttersprache 

in Schulen, in denen eine NinderheitsspracheUnterrichtsprache ist, bis 

zu einer Anzahl von 25 in eigenen Abteilungen zu unterrichten. Über­

steigt die Zahl. dieser Kinder 25, so können getrennte Klassen eingerichtet 

werden. Diese Bestimmung verhindert, daß deutschsprachige Schüler gegen 

den Willen ihrer Eltern in einer Ninderheitensprache:unterrichtetwerden. 

Eine zusätzliche Bestimmung enthält § 22 Abs. 4 des Burgenländi­

sehen Pflichtschul-Erhaltungsgesetzes, LGB1.Nr.8/1961, wonach eine Ortsge­

.·meinde, die zum Schu:J..sprengel einer Volksschule gehört t an der eine 

Minderheitensprache oder die Staatssprache und eine Ninderheitensprache 
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qn~e:r:r~qh~ssp:np.~he sind, au~h ~um ~~h~lsprellge:l. einer öffentlichen 

VO~Sßq~~lc ~e1tören Ilil1ß!an der nur: die S~<-\atsspra~he U:n~erri9htspJ?~aFhe 

~~t t D,adurQh \'lird es ermöglicht, daß 0.eutschsprachige Schüler eine 

VQlkss~h~le mit deutscher Unterriphtssprache auch dann (als sprengelange­

nÖI1ise SC?~Ule:n) oes1.l9hep. kö~nen~ wenn sie in einer Ortsgomcinde wohneXl, 

a~ de!'en Vqlkssc:hule eine Hinderhe:Ltcns~}rach0 gebra~,qht vIird. Es ergeben 

ßi~l1 ~n diesem Falle jodop,h S~hulerhe.ltul1esbei1!rö.ge deI! ':lohngemeinde 

geGenüber der SclW.lsi t.z~cmeinde ~ 

Das Ve;rlangen de;r AnfI1agcsteller naqh übernahme dieser Sc:h~+e.r,,::, 

l).alt1.ll:J.csbei t;ri:\ge durch den B\ll1d, v,eil sie durqh den Staatsvertrag herVOr; 

ge:r'llfen vl\trden ~ cn tbehrt der Re eh tf;grundlo.e;e ~ 

1,) ~.tncrseits handelt es sich bei den auf Grund des § 42 Abs,4 
• , , .~< 

des Bt+.rg0J.+H~ndis,chen :rflichts,clml-Erhal tUl1.gsgC:3C t~ef3 ent:ot'3henden Sel1u1:­

cr4al1:t+nesbeitl~t~gen um [~uf\Ve;:ldu!'.zer..t die mit de],· Durc;:hführung eines l> .. '-~~ 
'. '_, . '; ,~" . 'f • 

desgesetzes zusaj):U:lcnh~-\.ngcn, G~m~.y~~· 2 des F~l,12..n~e:d:aS31,l.l1seI30t~es~ 

13GBl.,Hr, ~5/1948, haben die Ge biGt:;;l;:örpcr::.chaft':;n c.ber jenen Auf':iill10. Zi.'. 
. . '/ ! 

trDßcn der sich au"" dcr Pe"'·or,,'uv.rp ';hrel' ~ur""'b"n p"'O'';bt "·C'·l;~ r'!-i '" z'u-, ... 0 .~,. '. w Q • - J.) c> b '.'·v ...... • ••. ö C, •. , - .. w.... ,.1 J. •...• ~,-'" , 

stiii?dige Gesctzgclmng ni~h;t a.nrle)lcs besti.l:li:lt. 3iEC derartiGo abvluichende. .. ,';'. . 

Ilest;1.r:unun.g bcstohtjedo,c;:h im yorliesendenZusammenhEulg nic;:ht .• 

2~) Die :Regel,une; des .~ 22 Abs ~ 4 des BurgenlU.ndischen 

Pflq.,chts'chul-Erhal~ullgs6esctzes vlar üb,~rdics nic;:h t ~ur i~1,lsf\thrung des 

$taa~sve;t;'trages ,von i'lien(B(}Bl,.Nr,~ 152/1.95.5) er.f:9rde:r,-li9h,t. Im ~inb11:c;:k 

auf das~este~en. deseingt;lngs erwähnten ;§ 7 des Bu:rge,J;llUndischell :~,,~des­

s:c:~ulgeset~es 1937 war eine }linderheitenregelung fUr das I3urg~"lall~ 

,zur ~fül:1:ung,des S~aa~l3,yer~rases (im GefscnRa~z ~ur ~~rJ..g0 ,in .Kä,rnten" 
. '. .,' .' \ 

siehe}1:ind9rheite.~-~.~h~lgesetzfü:r Kärnten, B~Bl~;N.+ .. 1-:91/~ 9.59·) n~~h~ 
. - • . , .• ;. • -- • '. I •• / .: .. "; .,', 

erforderlich;. Auc,h zur Yermeidun~ eincszi'la~gs,,,,.e:;.sen .Unter:t'i,~hte.s 
•. , . ." .' '> ''; " .• 

deut49~hs:pr~~b~·g~~ ~~l).üle;;- 4n einer N~nder~ei te,lls;pra.che ers,chien die 

RegelJ.:~ng des§ 22 Abs, 4 des Burgenländischen l'flichtschul-Erhaltul1gs~ 

gesct~es ~.i9ht .. no.twcndig", da hiefür der eingangs erwähnte § 7 Ab!3._ 7 

,des ~~rße.nländisch~n L~ndes~ch\11gesct~es ;1937 die er:t'9rde,rlichen Rege~ 

lungen enth[U,t,. 

3.)'~et~t:11ch v.J~irc eine K?stentl·agung du:r:"ch dep. Bund selbst 

,dann ni.(;llt begrUndet"v.:enn .es sich ,bei den er.wähnten Regelungen tats'~.chw. 

'l~Ch um die Dur.chführung des $;taatsvertrages von ','~icn :handeln wUrdcl we:i1 

gomüß A::t,,. 16 ~;,."'!;VG,.. die .Länder .verpfl:i,chtetsind" Haßnahmen zutref,f'eJil,~ 
. ., ".<. .', '!" • . ,. _ ,f. '" 

die in .i,llrem, se~lbstqndigen ~·;irk~1.rJ.gsb01·C.ic~l zur D:urs:hfUhnm;::yol1 ,5t?!~.ts7 

vertrt"igen ertorde.r.lich sind .. Da.bc.ihaben die Länder·. C?-'1r,eh den hief'ür 

cr.forderli;chen Au.:.fwand zu.trage~, wie s:!'ch aus§ 2 dep ·Eiri:cpl'~erfc'.ssunss":" 
g~setzes e:r,-g;i.qt.,. 
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